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Werſeburger Kreis -Vlatt.
Mittwoch den 4. October.

Bekanntmachungen.
Verordnung,

betreffend die Einführung von Poſtmandaten.
Auf Grund des 8. 57. des Geſetzes über das Poſtweſen vom 2. November 1867 wird Folgendes beſtimmt
Behufs Erleichterung des Geldverkehrs kann vom 15. October 1871 ab die Einziehung von Geldern bis zu 50 Thalern oder

874 Gulden einſchl. durch Poſtmandat erfolgen. Formulare zu den Poſtmandaten können bei allen Poſtanſtalten zum Preiſe von 4 Silber
groſchen für 5 Stück bezogen werden. Dem Mandate iſt das einzulöſende Papier (die quittirte Rechnung, der quittirte Wechſel, der Coupon 2c.)
zur Aushändigung an denjenigen, welcher Zahlung leiſten ſoll, beizufügen. Das Mandat iſt vom Abſender durch Angabe ſeines Namens
und Wohnorts, des Namens und Wohnorts des Schuldners, ſowie des einzuziehenden Betrages auszufüllen. Die Thaler oder Guldenſumme
muß in Zahlen und in Buchſtaben ausgedrückt ſein. Zu ſchriftlichen Mittheilungen an den Schuldner iſt das Poſtmandat, welches in den

änden der Poſt verbleibt, nicht zu benutzen. Bei Benennung mehrerer Perſonen erfolgt die Vorzeigung nur an den zuerſt genannten Adreſſaten.
inem Poſtmandate können mehrere Quittungen, Wechſel, Coupons c. zur gleichzeitigen Einziehung von demſelben Schuldner beig

werden die Geſammtſumme des einzuziehenden Betrages darf jedoch den oben bezeichneten Betrag nicht überſteigen. Die Vereinigung meh
rerer Poſtmandate zu einer Sendung iſt nicht ſtatthaft. Der Auftraggeber hat das Poſtmandat nebſt deſſen Anlage unter verſchloſſenem
Couvert an die Adreſſe der Poſtanſtalt, welche die Einziehung bewirken ſoll, recommandirt abzuſenden. Der Brief iſt mit der Aufſchrift
„Poſtmandat“ zu verſehen.ws Die Gebühr beträgt, einſchließlich des Portos und der Recommandationsgebühr, ohne Rückſicht auf die Höhe des Betrages 5 Silber

groſchen bezw. 18 Kreuzer. Dieſe Gebühr iſt vom Auftraggeber vor Abſendung des Briefes, möglichſt durch Verwendung von Poſtwerthzeichen,
me zu entrichten. Die Uebermittelung des eingezogenen Betrages an den Auftraggeber erfolgt durch Poſtanweiſung; die Poſtanweiſungsgebühr
04, wird von dem eingezogenen Betrage in Abzug gebracht. Wird der Betrag nicht eingezogen, ſo kommt, außer der bei der Aufgabe entrichteten

Gebühr, eine weitere Gebühr nicht in Anwendung.
ach Ueber den Poſtmandatbrief wird dem Abſender ein Einlieferungsſchein ertheilt. Die Poſtverwaltung haftet für die Beförderung

des PoſtmandatBriefes wie für einen recommandirten Brief, für den eingezogenen Betrag aber in demſelben Umfange wie für die auf Poſt
er anweiſungen eingezahlten Beträge. Eine weitergehende Garantie, insbeſondere für rechtzeitige Vorzeigung oder rechtzeitige Rückſendung des
gen Poſtmandats nebſt Anlage, wird nicht geleiſtet; auch übernehmen die Poſtanſtalten weder die Proteſterhebung, noch die Erfülkung andere

im Wechſelrechte vorgeſchriebener Formen bezüglich der ihnen zur Einziehung übergebenen Wechſel.
Die Einziehung des Betrages erfolgt gegen Vorzeigung des Poſtmandats und Aushändigung der quittirten Rechnung (des quittirten

t Wechſels 2c.). Die Zahlung iſt entweder ſofort an den Poſtboten oder, wenn der Auftraggeber nicht die ſofortige Rückſendung verlangt hat,
binnen ſieben Tagen nach der Vorzeigung des Poſtmandats bei der einziehenden Poſtanſtalt zu leiſten. Erfolgt die Zahlung innerhalb dieſer

den Friſt nicht, ſo wird das Poſtmandat vor der Rückſendung dem Adreſſaten nochmals zur Zahlung vorgezeigt. Verlangt der Auftraggeber
die ſofortige Rückſendung nach einmaliger vergeblicher Vorzeigung ſo iſt ſolches durch den Vermerk „Sofort zurück“ auf der Rückſeite zu be
zeichnen. Theilzahlungen werden nicht angenommen. Wird der Adreſſat nicht ermittelt, oder leiſtet er, auch bei der zweiten Vorzeigung
des Poſtmandats, nicht Zahlung, ſo wird das Poftmandat mit der Quittung (Wechſel) dem Auftraggeber mittelſt recommandirten Briefes

ge kpoſtenfrei zurückgeſandt.

e

ank An Einwohner im Orts oder Landbeſtellbezirke der Aufgabe Poſtanſtalt werden Poſtmandate unter denſelben Bedingungen wie an
he Adreſſaten im Bereiche anderer Poſtorte angenommen.
mit Berlin, den 22. September 1871.

hen Der Reichskanzler.J. V. Delbrück.
Verordnung,

betreffend die Beſorgung von Schreiben mit Behändigungsſcheinen durch die Poſtanſtalten.
Auf Grund des S. 57. des Geſetzes über das Poſtweſen vom 2. November 1867 wird Folgendes beftimmt:
Vom 15. October d. J. ab werden die Poſtanſtalten auch von Privatperſonen Schreiben mit Behändigungsſcheinen

zur poſtamtlichen Jnſinuation annehmen.
Jn Betreff der Beſtellung dieſer Schreiben gelten die Beſtimmungen im S. 38. Nr. I. und II. des Reglements vom 11. December

us 1867 zu dem Geſetze über das Poſtweſen vom 2. November 1867 jedoch mit der Maßgabe, daß die Briefträger nicht befugt ſind, die von
Hr. Privatperſonen ausgehenden Schreiben mit Behändigungsſchein an die Stuben oder Hausthür des Adreſſaten zu befeſtigen.
ſige Die gegen Behändigungsſchein zu inſinuirenden Schreiben müſſen in Briefform zur Poſt geliefert werden. Gelder oder Gegenſtände

von Werth dürfen ſolchen Schreiben nicht beigefügt ſein ebenſowenig darf Poſtvorſchuß auf dergleichen Sendungen entnommen werden.
Jedem Schreiben muß ein gehörig ausgefülltes Formular zum Behändigungsſchein offen beigefügt ſein. Solche Formulare zu Be

händigungsſcheinen können bei allen Poſtanſtalten bezogen werden, und zwar zum Preiſe von J Sgr. für 5 Stück.
ten Die Adreſſe des Schreibens iſt mit dem Zuſatze „mit Behändigungsſchein“ zu verſehen. Auf die Außenſeite des zuſammen
och gefalteten Formulars zum Behändigungsſchein iſt vom Abſender des Schreibens die für die Rückſendung erforderliche Adreſſe zu ſetzen.
ten An Gebühren kommen in Anſatz:
as das tarifmäßige Porto für die Beförderung des Schreibens nach dem Beſtimmungsorte und bezw. für die Rückſendung des Behändigungsſcheins, und

ſt, 2) eine W von 2 Gr. bezw. 7 Kr. 4ieſe Beträge können entweder vom Abſender oder vom Abdreſſaten entrichtet werden. Will der Abſender die Gebühren tragen, ſo
on zahlt er bei der Einlieferung des Schreibens zunächſt nur das tarifmäßige Porto für die Beförderung des Schreibens nach dem Beſtim
nt munggsorte, die anderen Beträge werden erſt auf Grund des vollzogen zurückkommenden Behändigungsſcheins von dem Abſender eingezogen.
en Falls die c nicht ausgeführt werden kann, kommt nur das tarifmäßige Porto für die Beförderung des Schreibens nach dem Beſtim
en mungsorte zum Anſatz.an Se er im Orts oder Landbeſtellbezirke der Aufgabe Poſtanſtalt werden Schreiben mit Behändigungsſchein unter denſelben

Bedingungen wie an Adreſſaten im Bereiche anderer Poftorte angenommen.
Berlin, den 22. September 1871.

Der Reichskanzler.
J. V. Delbrück.



Nachdem am 15. d. M. ſämmtliche in Folge der Mobilmachung noch bei den. Fahnen befindlich geweſenen Mannſchaften der
Reſerve und Landwehr entlaſſen worden ſind, weiſe ich die Ortsbehörden des Kreiſes an, die Zahlung der bewilligten Unterſtützungen
einzuſtellen und die noch in Händen habenden Quittungen ſofort und ſpäteſtens bis 10. October e. bei der kreisſtändiſchen Kaſſe ein
zulöſen. Auf die Wittwen im Kriege gefallener oder geſtorbener Soldaten welche geſetzlich noch 3 Jahre vom Todestage an gerechnet
im Genuſſe der Kreisunterſtützung bleiben bezieht ſich dieſer Erlaß nicht.

Merſeburg den 30. September 1871.
Der Königliche Landrath

Weidlich.
Auf die Ermittelung derjenigen Perſonen, welche in der Nacht

vom 25. zum 26. v. M. einen Einbruch in der hieſigen Dom-
Kämmerei bewerkſtelligten, wird hiermit eine Belohnung von Funfzig
Thlr. geſetzt.

Merſeburg, den 2, October 1871.

Die Polizei- Verwaltung.Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntniß, daß im Laufe
des III. Quartals d. J. wegen Uebertretungen polizeilich beſtraft
worden ſind, und zwar:

1) wegen FeldPolizei-Contravention 2 Perſonen, 2) wegen Stö-
rung des öffentlichen Schulunterrichts 1 Perſon, 3) wegen Erre-
gung ruheſtörenden Lärms und Verübung groben Unfugs 11 Per-
ſonen, 4) wegen Bereitens der Schulbrücke 1 Perſon, 5) wegen
Bettelns 3 Perſonen, 6) wegen eigenmächtigen Verlaſſens des
Dienſtes 1 Perſ 7) wegen Badens an verbotenen Orten 2, 8) wegen
Umherlaufenlaſſens von Hunden ohne Maulkorb 3, 9) wegen
Schießens an von Menſchen beſuchten Orten 2 Perſonen, 10)
wegen unterlaſſener Miether- Meldung 1, 11) wegen Liegenlaſſens
von Bauſchutt auf der Straße Perſon, 12) wegen unterlaſſener
Geſinde-, Geſellen- 2c. Meldung 3, 13) wegen Feilhaltens zu
leichter Butter 4 Perſonen, 14) wegen Befahren des Marktplatzes
1, 15) wegen Aufſtellens von Diemen (Feimen) in einem Gehöft
1, 16) wegen verſpäteter Düngerabfuhr 1, 17) wegen unterlaſſener
Fremden Meldung Seitens der Gaſtwirthe 1 Perſon.

Merſeburg, den 2. October 1871.

Die PolizeiVerwaltung. rDOeffentliche Sitzung der Stadtverordneten
am Freitag den 6. October 1871.

Vorlagen. 1) Verhandlung über die außerordentliche Reviſion
der ſtädtiſchen Kaſſen, 2) die von Fräulein Johanne Chriſtiane Köppe
der Stadt zu einem milden Zwecke legirten 5000 Thlr., 3) die von
Chriſtian Hartmann der ſtädtiſchen Armenkaſſe vermachten 25 Thlr.,
4) drei Pachtangelegenheiten, 5)- Aufhebung eines Vertrags über
Benutzung eines Communalplatzes, 6) die Vereinbarung wegen Fran-
kirung der amtlichen Correſpondenz, 7) die Quittung über den an
die Geſellſchaft zur Rettung Schiffbrüchiger zu Bremen gezahlten
ſtädtiſchen Beitrag, 8) der zur Herſtellung des Badehauſes und der
Küche im ſtädtiſchen Krankenhauſe nachträglich noch zu bewilligenden
Koſtenbeitrag, 9) die Prolongation des Entrepriſevertrages über
Jnſtandhaltung der ſtädtiſchen Brunnen.

Jn geheimer Sitzung: vier verſchiedene Unterſtützungsgeſuche
beziehentlich Anträge auf Gehaltsverbeſſerung.

Es haben viele Vormünder der Stadt die diesjährigen Erziehungs
berichte noch nicht abgegeben. Die Säumigen werden zzur Einlie-
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ferung mit Friſt von 8 Tagen erinnert bei 5 Sgr. Ordnungsſtrafe.
Merſeburg, den 22. September 1871.

Königliches Kreisgericht, II. Abtheilung.

Nothwendiger Verkauf.
Jm Wege der nothwendigen Subhaſtation ſollen nachſtehende,

der Wilhelmine Pauline verehelichte Frauendorf geborene Fritzſche
zu Meuchen gehörige, im daſigen Hypothekenbuche Band I. Nr. 13.
eingetragene Grundſtücke

ein Haus mit Hof, Scheune, Stall und Garten Nr. 15. des
Ortsverzeichniſſes und ein pertinentialiter dazu gehöriges, in
Flur Meuchen gelegenes Planſtück von 5 Morgen 45 QRuthen
Nr. 107 a. V. der Karte, zur Gebäudeſteuer nach einem Nutzungs
werthe von 25 Thlrn. und zur Grundſteuer nach einem Rein
ertrage von 17,54 Thlrn. veranlagt,

am 2. November d. J., Vormittags 11 Ahr,
an hieſiger Gerichtsſtelle durch den unterzeichneten Subhaſtations-
richter verſteigert und

am 7. November d. J., Vormittags 11 Ahr,
ebendaſelbſt das Urtheil über den Zuſchlag verkündet werden.

Die Auszüge aus der Gebäudeſteuer und Grundſteuer Mutter-
Rolle, ſowie der Hypothekenſchein können in unſerm Büreau einge
ſehen werden.

Alle diejenigen, welche Eigenthum oder anderweite zur Wirk-
ſamkeit gegen Dritte der Eintragung in das Hypothekenbuch be
dürfende, aber nicht eingetragene Realrechte geltend zu machen haben,
werden aufgefordert, dieſelben zur Vermeidung der Präcluſion ſpä-
teſtens im VerſteigerungsTermine anzumelden,

Lützen den 12. Juli 1871.
Königliche Kreisgerichts-Commiſſion II.

Der Subhaſtations Richter.

neNothwendiger Verkauf.
Jm Wege der nothwendigen Subhaſtation ſollen nachſtehende,

dem Friedrich Adolf Eichner zu Kleinſchkorlopp gehörige, im
daſigen Landungs Hypothekenbuche Nr. 24. und 51. eingetragene
Grundſtücke:

1) die Hälfte von
a. Acker 6 QRuthen Feld Nr. 121. des Flurbuchs,

b. 41 138 b.reſp. das dafür ausgewieſene Planſtück Nr. 23 a. der
Karte von 1 Morgen 68 QRuthen zur Grundſteuer nach
einem Reinertrage von 5,65 Thlr. veranlagt,

2) Acker QRuthen Feld Nr. 306/7. des Flurbuchs,

e 19 e 191.e 20 109.reſp. die bei der Separation dafür ausgewieſenen Plan
ſtücke Nr. 23 b. von 111 QRuthen und Nr. 23 e. von 1
Morgen 64 QRuthen zur Gebäudeſteuer nach einem Rein-
ertrage von 7,83 Thlr. veranlagt,

3) das auf dieſe Planſtücke erbaute Wohnhaus nebſt Scheune
und Ställen zur Grundſteuer nach einem jährlichen Nutzungs
werthe von 12 Thlr. veranlagt,

am 18. October d. J., Nachmittags 3 Ahr,
an Ort und Stelle zu Kleinſchkorlopp durch den unterzeichneten
Subhaſtationsrichter verſteigert und

am 27. October d. J., Vormittags 11 Ahr,
an u ſger Gerichtsſtelle das Urtheil über den Zuſchlag verkündet
werden.

Die Auszüge aus der Gebäudeſteuer und Grundſteuer Mutter
Rolle, ſowie der Hypothekenſchein können in unſerm Büreau ein-
geſehen werden.

Alle diejenigen welche Eigenthum oder anderweite zur Wirk-
ſamkeit gegen Dritte der Eintragung in das Hypothekenbuch be
dürfende, aber nicht eingetragene Realrechte geltend zu machen haben,
werden aufgefordert, dieſelben zur Vermeidung der Präcluſion ſpä-
teſtens im. VerſteigerungsTermine anzumelden.

Lützen den 22. Juli 1871.
Königliche Kreisgerichts-Commiſſion II.

Der Subhaſtations Richter.

Kiesanfuhr.
Die Anfuhr von

1) ca. 92 Schtr. Kies aus der Grube bei Kötzſchen nach Station
0,00 0,46 der Merſeburg Müchelnſchen Straße,

2) ca. 66 Schtr. aus den Gruben bei Merſeburg und Kötzſchen
nach Station 0,00 0,53 der Merſeburg Naumburger Straße

ſoll am Mittwoch den 11. October e., Vormittags 11 Ahr, im
Gaſthof zur Linde zu Merfeburg öffentlich verdungen werden.

NRönigliche Bau-Jnſpeetion.
Auetion in Merſeburg. Sonnabend den 7. Fctober

e., von Vorm. 9 Ahr an, ſollen im hieſ. Nathskeller-
Saale 1 Schreibſecretair, 1 Sopha, Kommoden, Näh, Waſch-
und andere Tiſche, Stühle, gute Federbetten, Hand und Küchen
geräthe u. dergl. mehr, meiſtbietend verkauft werden.

Zu dieſer Auetion werden noch Gegenſtände an-
genommen.

Merſeburg, den 26 October 1871.
Rindfleiſch, Kr. Auct. Comm.
Ein Flügel,in eine Reſtauration paſſend, gut im Stande, iſt zu verkaufen

Brühl 347.
Cantor Schneider zu Kriegſtädt verkauft hohe unveredelte

Süßkirſchen à Schock 4--8 Thlr., Aepfel- und Birnenwildlinge,
2 3 F.,„hoch, à Schock 10 Sgr.,

2 F. a 7Daſelbſt iſt auch ſchönes Langſtroh und
neues Uhrmacherwerkzeug billig zu haben.

Ich bin geſonnen, mein in Lützen gelegenes Wohnhaus nebſt
Garten und Land ver änderungshalber aus freier Hand zu verkaufen.

Lützen den 26. September 1871.
Guſtav Kliebe.

Ein ſehr gut erhaltener Flügel iſt veränderungshalber ſofort zu
verkaufen. Preis 18 Thlr. Näheres ertheilt der Uhrmacher Herr
Fronsdorf, Breiteſtraße 422.

Merſeburg, den 3. October 1871.
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Das Winter-Semeſter am Dom Gymnaſium beginnt Montag
den 16. October Prüfung und Aufnahme neuer Schüler, welche
ich vorher anzumelden bitte, erfolgt an demſelben Moritag Morgens
10 Uhr im Saale des Gymnaſiums Dr. Scheele.
m

Annonce.
Jn Folge der hohen und ſich noch fortwährend ſteigernden

Preiſe des ſämmtlichen Rohmaterials, ſowie der Erhöhung
der Arbeitslöhne fühlen ſich Unterzeichnete veranlaßt eine
dieſe Steigerung obiger Preiſe und Löhne entſprechende
„Preiserhöhung“ ſämmtlicher Schuhmacher
waaren eintreten zu laſſen.

Die hieſigen Schuhmachermeiſter.

Unterzeichneter ſucht zum ſofortigen Dienſtantritt einen Bedien-
ten der auch mit Pferden umzugehen verſteht. Perſönliche Vor
ſtellung iſt erforderlich.

Merſeburg den 3, October 1871.
ehe Oberſt von Suckow.

Kartoffeln leſen und ſtoppeln iſt in der Merſeburger Flur ver

beten. Das Feldeomité.Ein Knecht, der das Acker- und Fuhrwerk verſteht, wird geſucht.

e Böhme, Oekonom.Ein ſchwarzes Medaillon mit Photographie iſt von der Burg-
ſtraße nach dem Roßmarkt verloren gegangen der ehrliche Finder
wird gebeten, daſſelbe bei Herrn Guſtav Lots abzugeben.

Zwei bunte Photographien (Portraits), Quartformat, in ſtarkes
Papier gepackt, ſind verloren oder liegen geblieben der Finder wird
gheten dieſelben gegen 2 Thlr. Belohnung bei Hrn. Lots abzu-
geben.

Eine Aufwartung in den Frühſtunden wird geſucht Burg-
ſtraße 292. 2 Treppen rechts.

Bei meinem Umzuge von Merſeburg nach Volkmarsdorf ſage
ich meinen aufrichtigen Freunden ein herzliches Lebewohl.

e Similie Kögel.Heute Morgen 6 Uhr entſchlief ſanft nach kurzem Kranken-
lager unſer theurer Gatte und Vater, der Ober Regierungsrath a.
D. Carl Häckel im faſt vollendeten neunzigſten Lebensjahre.

Berlin den 1. October 1871.
Charlotte Häckel geb. Sethe,
Carl Häckel, Kreisgerichtsrath in Potsdam,
Clara Häckel geb. Lisco,
Ernſt Häckel, Profeſſor in Jena,
Agnes Häckel geb. Huſchke.

TodesAnzeige. Allen Verwandten und Freunden die trau-
rige Nachricht, daß mein lieber Mann und unſer Vater Wilhelm
Hetzer nach ſeinen langjährigen Leiden Montag Morgens 2 Uhr
ſanft entſchlafen iſt. Die Beerdigung findet Mittwoch Nachmittag
4 Uhr ſtatt. Die trauernden Hinterbliebenen.

Den geehrten Freundinnen unſerer früh verſtorbenen Tochter
und Schweſter, der Jungfrau Emma Berthold, für alle der-
ſelben erwieſene Liebe und den geehrten Jünglingen, welche ſie zu
ihrer letzten Ruhe trugen, ſowie dem Herrn Paſtor Angelroth für
ſeine uns tröſtenden Worte, allen Nachbarn und Freunden für ihre

herzliche Theilnahme bei dem uns ſo tief erſchütternden Trauerfall
unſern innigſten Dank.

Möge Gott ähnlich Unglück in Gnaden von ihnen fern halten.
Halle und Kötzſchen. Die Familie Verthold.

Kirchennachrichten von Merſeburg.
Getrauet: der Sergeant bei der 5. Escad, Königl. Thüring. Huſ.Dom.

Reg. Nr. 12. Dönicke mit C. J. Graſſel. Geſtorben: der Königl. Regier.
u, Geh. Medicinal-Rath Koch, 69 J. 6 M alt, an Altersſchwäche der Zimmer-
mann und Hausbeſ. K. F. W. Hetzer, 53 J. 3 M. alt, an Lungenlähmung.

Stadt, Geboren: dem Schneider Langohr eine Tochter dem Aſſiſtent
bei der Verſicherungs Geſellſchaft Thuringia Große eine Tochter dem Cigarren-
macher Hoffmann ein Sohn dem Lehrer an der I. Bürgerſchule Müller ein Sohn
dem Buchbinder Schnurrpfeil ein Sohn eine außerehel. Tochter. Getrauet:
der Bahnhofsarb. in Groß Corbetha F. A. E. Eigart mit Jgfr. J. F. A. Lorenz
hier. Geſtorben: der jüngſte Sohn des Handarb. Eggett, 11 M. 10 T. alt,
an Krämpfen die nachgel. einzige Tochter des Bürgers u. Conditors Francke in
Lübeck, 14 J, 7 W. alt, an Bruſtkrankheit; der Bürger und Zimmergeſelle Lo-
witzſch, 77 J. alt, an Altersſchwäche ein außerehel. Sohn, 14 T. alt, an Krämpfen.
Donnerstag Nachmittags 5 Uhr Gottesackerkirche: Hr. Diac. Frobenius.

Neumarkt. Geboren: dem Fabrikarb. Schmidt eine Tochter dem Hand-
arbeiter Zetzſche auf dem Werder eine Tochter dem Handarb. Hoffmann eine Tochter.

Altenburg. Geboren: dem Fabrikarb, Stöbe ein Sohn. Getrauet:
der Handarb. Friedrich mit J. M. Th. Langrock; der Steinſetzer F. L. Erbarth
mit M. Th. Voigt aus Mücheln. Geſtorben: der jüngſte Sohn des Ga-
lanteriearbeiters F, Krauſe, 1 J. 8 M 2 T. alt, am Keuchhuſten der Schäfer
Hartung, 65 J. 11 M. alt, am Blutſchlag eine außerehel. Tochter, 9 M. 1 W.
8 T. alt, an Verzehrung

Soeben conſtituirte ſich hier die Braunkohlen Nerſen Geſell
ſchaft, Grube Ernſt, Domicil Meuſelwitz bei Altenburg; Kapital
200,000. Thaler, die angemeldeten Zeichnungen mußten bedeutend
reducirt werden. (Henſchel S Schulz), Zwickau.
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Beſtellungen auf das laufende Quartal des Kreisblatts können
noch fortwährend gemacht werden bei den Poſtämtern, den Land
rathsboten, dem Colporteur Gerſtäcker und in der Expedition gegen
eine Pränumeration von 10 Sgr., wofür es Jedem frei ins
Haus geliefert wird die bis jetzt erſchienenen Nummern können
zur Zeit noch nachgeliefert werden. Auch Herr Guſtav Lots wird
die Güte haben, dergleichen Beſtellungen anzunehmen.

Das Berdienſtkreuz für deutſche Frauen und Jungfrauen haben
in Merſeburg erhalten

Fräulein Reidenitz,
Frau v. Buggenhagen,
Fräulein Hanewald,
Frau Jnſp. Sachſe,
Frau Küſter BVohne.

Die Kreis- Synode in Merſeburg.
An die hieſigen Gemeinden!Die Kreis Synode der gieſtgen Stadt kann ihre erſte Verſamm-

lung nach den Ereigniſſen der jüngſt vergangenen Zeit nicht vorüber
33 laſſen, ohne ein Wort an die zu ihr gehörigen Gemeinden zu
richten.

Wunderbar groß iſt die Barmherzigkeit Gottes, welche unſer
Volk in ſchweren Kämpfen nicht blos behütet und bewahret, ſondern
mit unaufhörlichen und herrlichen Erfolgen gekrönt, die lange getrenn-
ten Glieder deſſelben wieder vereint, Verlorne zu uns zurückgeführt,
und das neu erſtandene deutſche Reich zu einer Stufe der Macht er-
hoben hat, wie nie zuvor. j

Müßten ſolche unbeſchreibliche Wohlthaten unſere Herzen nicht tief
und nachhaltig bewegen Fordern ſie von uns nicht die heiligſten und innig
ſten Opfer des Dankes? Und die hohe, doch ebenſo verantwortliche
Stellung, in welche unſer Volk wieder eingeſetzt iſt, verpflichtet ſie
uns nicht, wieder eingedenk ſeines heiligſten Berufes zu werden
ein Träger des Reiches Gottes zu ſein, ein Verkündiger ſeines herr
lichen Namens vor vielen Völkern

Der Herr, der allmächtige Gott, hat noch Größeres in dieſen
Zeiten gethan als daß er uns mit Gaben ſeiner Huld überhäufte!
Jndem er uns ſo wunderbar erhob, hat er Andere geſtürzt und Bei-
des iſt in ſo gewaltiger, ſo erſchütternder Weiſe geſchehen daß jedes
Herz es verſtehen jeder Mund es bekennen lernte:

Das ſind Gottes Gerichte!
So iſt es uns denn von Neuem und nun durch unvergeßliche

Thaten bezeugt, was täglich ſein Wort uns verkündigt, daß Er
lebt und regiert der heilige und barmherzige Gott! Daß Er
den Demüthigen Gnade giebt, aber den Hoffärtigen widerſteht! Daß
er ein Volk, in welchem noch ein Kern der Gottesfurcht, des Glaubens
und der heiligen Sitte iſt und ſo auch den Einzelnen zu ſegnen
und zu Ehren zu bringen weiß, während er die, welche in Unglauben,
Eitelkeit und Fleiſchesluſt innerlich zu Grunde gegangen ſind zuletzt
auch äußerlich ſtürzt und zerbricht!

Hat Er uns damit nicht aufs Freundlichſte gelockt und zu ſich gezogen
Hat er uns nicht aber ebenſo ernſt gemahnt und gewarnt?
Und wie wäre es denn nun möglich, daß unſer Volk dieſe Stimme

ſeines Gottes überhörte?
Wir zweifeln nicht: Es iſt eine heilige Bewegung auch

durch die Herzen unſerer Gemeinden gegangen als die Gefahr ſo dro-
hend über uns heraufzog, als ſo Viele auch hier Weib und Kind und
den eigenen Heerd oder das Vaterhaus verlaſſen mußten eine
heilig- ernſte und ſchmerzliche Bewegung, als Tauſende
auf den Schlachtfeldern ihr Blut für uns vergoſſen als tiefe Trauer
das ganze Land erfüllte und dieſe ſchwere Heimſuchung auch Etliche
unter uns betraf eine heilige- ernſte und freudig-dank-
bare Bewegung endlich, als die Gnade Gottes ſich in ſteten
und immer herrlicheren Siegen wie in Strömen über uns ergoß, als
die liebliche Botſchaft des Friedens zu uns kam, als faſt Alle die
Unſeren unverletzt und mit Ehren gekrönt wieder heimkehren durften!

Aber wir tragen Sorge, daß dieſe Bewegung keine nachhaltige
geweſen ſei, daß es ihr an der rechten Frucht im Herzen und Leben
der Einzelnen dennoch fehlen möchte!

Denn eine große Zahl unter uns aus allen Ständen und Be-
rufsklaſſen hält ſich noch immer der Quelle des Lebens fern.

Sie wollen nicht erkennen, daß vor allem die Kraft des göttlichen
Wortes und des evangeliſchen Glaubens unſer Volk ſo groß, ſo
ſtark und frei von den inneren Banden gemacht hat, welche andere
Nationen noch gefeſſelt halten daß das treue Bekenntniß zu Gott,
das demüthige Anrufen und Preiſen ſeines Namens, worin unſer edler
Kaiſer und König, worin die großen Staatsmänner, Heerführer und
Helden unſerer Tage dem ganzen Volke vorangeleuchtet haben uns
das Wohlgefallen Gottes erwarb und daß alſo auch für die Einzelnen
Segen und Gedeihen nur von dieſem Grunde aus zu erhoffen iſt.
Die Zahl der Kirchgänger und Abendmahlsgenoſſen hat ſich gerade
während der letzten Jahre bei einigen unſerer Gemeinden in erſchrecken
dem Maße vermindert und nirgends, auch während der letzten Zeit,
hat dieſelbe zugenommen! Der Sonntag, welcher uns von der Werk
tagsarbeit zur Beherzigung unſeres höchſten und heiligſten Berufes

ſammeln, der für jede neue Woche Frieden, Kraft und r bringen
ſoll wird von Vielen innerlich und oft auch äußerlich auf beklagens
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werthe Weiſe entheiligt, denn ſie haben über der Sorge und der doch
vergänglichen Luſt des irdiſchen Lebens das Trachten nach dem Reiche
Gottes und ſeiner ewigen Freude faſt ganz vergeſſen.

Jm vielen Familien fehlt die Weihe des Gebetes und ſo das
köſtliche Erbtheil welches Eltern ihren Kindern geben können die
Auferziehung in Gottesfurcht und Glauben, in Zucht und Vermahnung
zum Herrn.

O möchten wir treten mit dieſem Wunſch und dieſer Bitte
an Alle heran doch auch unſere Gemeinden die Zeit einer großen,
überaus gnädigen, aber auch ernſten Heimſuchung Gottes erkennen
und zu einem neuen Leben im Glauben erſtehen, auf daß die Gnade
Gottes bei uns bleibe und die einzelnen Seelen welche ja einem
letzten heiligſten Gerichte Gottes und damit einer ewigen Entſcheidung
entgegengehen, zeitlich und ewiglich geſegnet ſein. Amen!

Eine Retterin Berlins.
Hiſtoriſche Erzählung von M. Roſen.

1.
Es war am 4. November 1757, als ein ungewöhnliches Treiben

die Gegend von Weißenfels belebte.
Jn langen dichten Reihen marſchirten die Franzoſen durch Thü-

ringen nach Berlin zu, und ihr Feldherr Soubiſe hatte den lebens-
werthen Plan entworfen, die preußiſche Hauptſtadt zu nehmen und
ſo den Krieg mit einem Schlage zu beenden.

Aber es waren nicht die Franken allein, welche die Gegend
mit Zagen erfüllten, denn weit gebieteriſcher und anmaßender als
ſie traten die mit ihnen verbündeten deutſchen Reichscontigente auf,
und man hätte darauf ſchwören ſollen, ein jeder Grenadier oder
Musketier ſei im Stande, mit ſtarkem Arme die Macht Friedrichs
zu brechen.

Jetzt ſchlug es ſechs, und die Generale, von ihrem Führer dazu
eingeladen, ſetzten ſich zu der reichgezierten Tafel im großen Saale
des alten landgräflichen Schloſſes. Der Glanz der Kerzen, welcher
von den Zimmern dieſes hoch auf der Felſenſpitze liegenden und
Alles ringsumher beherrſchenden Schloſſes weit hinaus über die
ganze Landſchaft ihr zauberiſches Licht ausſtrahlte, war in der That
großartig, war feenhaft, und man muß es den Franzoſen laſſen,
daß ſie in dieſer Beziehung nicht nur alle anderen Völker der Erde
übertreffen, ſondern wirklich einzig und unerreichbar daſtehen.

An Hunderte von Perſonen waren zu dem Diner geladen und man
hob eben das Glas, auf den Untergang Friedrichs und der Preußen
überhaupt zu trinken, als Emilie von Belzig, des Gothaiſchen
Commandanten Tochter ein liebliches Mädchen von 18 Jahren,
mit einem ihrem Alter widerſprechendem Ernſte und großer Em-
pfindlichkeit ſagte:

„Auf den Untergang eines Ehrenmannes wird wohl Niemand
trinken, der ſelbſt Anſpruch auf. Ehre machen will!“

Alles ſah überraſcht auf das kühne Mädchen, deren Vater vor
Entſetzen ſein Glas auf den Tiſch fallen ließ und die Augen zum
Himmel erhob.

Herr von Belzig war ein guter Mann, aber ein Mann,
wie es ſo viele ſeines Gleichen giebt, ein Mann, der es jeder Zeit
mit der ſtärkeren, mit der ſiegenden Partei hielt, und durch dieſe
allgemeine Lebens und Klugheitsmaßregel nur vorwärts in der
Welt gekommen war.

Längſt ſchon hatte er deshalb an der von ſeiner Ehegattin ge
leiteten Erziehung der Tochter ein Aergerniß genommen, und bei
verſchiedenen Gelegenheiten erklärt: Emilie mit ihrem geraden offenen
Weſen, mit ihrem Herzen voll Liebe und Mitgefühl für alles Schöne
und Edle, mit ihrer Sorge, das Gute zu unterſtützen und das
Böſe zu fliehen, mit ihrer durchaus unpolitiſchen Aufrichtigkeit end
lich, in welcher ſie ohne Weiteres Alles verdammte, das ihr zu
wider war ſei ganz aus der Art geſchlagen, und man vermiſſe
bei ihr das edle Belziger Blut, das ſeit tauſend Jahren in den
Adern ſeiner Vorfahren gerollt und ſtets zum Ziele geführt habe.

Emilie ließ ſich eben ſo wenig durch des Vaters Mißbilligung
als durch die kriegeriſchen und hofmänniſchen Geſichter der Franzoſen
aus ihrem Geleiſe bringen und als der Prinz Soubiſe, des Heeres
oberſter General und Feldherr, ſie mit ſpöttiſchem Lächeln zu meſſen
begann, erglühte ſie in edlem Unwillen und ſagte nicht ohne Bitterkeit

„Der Krieger mag in der Erfüllung ſeiner Berufspflicht die
höchſte Ehre ſeines Lebens finden und deshalb immerhin wünſchen,
ſich mit den SiegesLorbeeren gekrönt zu ſehen, aber er ver-
geſſe ſich in dieſem Wunſche nicht, der edle Mann wenn auch ſein
Feind ſei ihm ſtets heilig, und er entwürdige ſich ſelbſt nicht durch
unedle Ausſprüche!“

„Bei Gott, Fräulein!“ rief der Prinz ironiſch, „es muß uns
Allen intereſſant ſein, hier eine ſo erfahrene Lehrerin des guten Tons
zu finden. Seien Sie verſichert, daß ſie gelehrige Schüler haben ſollen.

„Man ſagt uns,“ erwiederte Emilie, hierdurch verletzt, „der
gute Ton aus Paris. Jch kann davon nicht mitſprechen da ich
niemals dort war, glaube indeß, daß zwiſchen gutem und rich
tigem Ton noch ein Unterſchied ſei. Jenen mögen Ludwigs
Hofſchranzen andeuten, dieſen giebt das Herz. Jenen zu huldigen
mag der Vorzug der Franzoſen ſein, dieſen wie ein Heiligthum zu
bewahren ſei der Deutſchen Stolz!“
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„Sie haben gewiß ſchon mehreren Kriegszügen beigewohnt,

holde Jungfrau?“ fragte lächelnd der Feldherr, und alle An
weſenden lächelten ſpöttiſch mit ihm.

„Nein, mein Herr!“ ſagte Emilie ſchnell, „aber ich habe Manches
über dieſen Gegenſtand geleſen und war jedesmal entzückt, wenn
ich Jhrer Thaten darin Erwähnung fand. Jhre letzte Trophäe vor
drei Wochen in Gotha ſcheint mir ſchon der Buürge zu ſein für
des großen Friedrichs Untergang!“

Hier ſtand ſie auf, verneigte ſich und ging eilig zum Saale
hinaus. Der Prinz lachte nicht mehr, und ſo ſehr ſich einige Höf-
linge auch bemühten, das Geſpräch wieder lebhaft zu machen, ſo war
es doch mit der Laune der geſammten Tiſchgeſellſchaft für heute vorüber.

Als man ſich erhob und dem Commandanten manches Unan-
genehme über den Vorwitz ſeiner Tochter ſagte, eilte dieſer höchſt
aufgebracht hinab in Emiliens Zimmer, um ſich gegen ſie väter
lich ernſt und militairiſch ſtrenge auszuſprechen, aber das Fräulein
war nicht dort und auch nirgends zu finden, wo man ſie aufſuchen

mochte. (Fortſetzung folgt,)
17. Mecklenburg-Strelitz, Geburtstag des Erbgroßherzogs

Friedrich Wilhelm (1819).
18. goſe Geburtstag des Kronprinzen Friedrich Wilhelm

(1831).
17., 18. und 19. Schlacht bei Leipzig (1813).
27. Capitulation von Metz.
31. Reformationsfeſt.

Meßkalender. October.)
Leipzig 1. (Meßwoche), Darmſtadt 3., Gießen 7., Magdeburg

9., Schwerin 12., Heidelberg 16., Zerbſt 17., Göttingen 19., Bremen
21., Dresden 23 Fulda 27.

Aus dem Kriegsjahre 1871.
(Verbürgt.)

Jm Parke zu Verſailles luſtwandelte der Held,
Den Gott zum deutſchen Kaiſer, zum Rächer hat beſtellt.

Gewalt'ge Pläne zogen ihm durch das greiſe Haupt
Das nach der Jahre Wechſel des Schmuckes nicht beraubt.

Da fällt ſein ſcharfes Auge auf eine Gitterpfort',
Ein Grenadier der Garde ſteht ſtarr und ſchweigend dort.

Es war dem großen Kaiſer, als trauerte der Mann,
Als wenn von ſeiner Wange die Trauerzähre rann.
Schnell ging er ihm entgegen auf ungebahntem Pfad;
Es klangen ſeine Schritte, Front machte der Soldat.

Was fehlet Deinem Herzen, was weineſt Du, mein Sohn
Frug ihn der milde Herrſcher in ſanftem Troſteston.

Dem perlen noch die Thränen, er zwingt ſich nur mit Müh':
„Den Dritten meiner Brüder begrub ich heute früh.“

„Jetzt bin ich ganz alleine, die Mutter hat kein Brot,
Jch kann nicht zu ihr eilen zu ſteuern ihrer Noth!“
Erſchüttert fragt der Kaiſer nach ſeinem Heimathort,
Nach ſeiner alten Mutter und ihrer Wohnung dort.

Er winkt dem Adjutanten und der notirt ſich's ſchnell
Auch in des Fragers Augen erglänzt es feucht und hell.

Ein Wörtchen noch des Troſtes, ein deutſcher Druck der Hand,
Und weiter geht der Kaiſer durch's Abendſtille Land.

Jm Parke zu Verſailles ging wiederum der Held
Den Gott zum Friedenshüter des deutſchen Reichs beſtellt.
Und ſiehe! dort am Wege ſteht ſtill ſein Grenadier,
Der letzte von den Brüdern, der letzte Mann der vier.
Stramm will er ſteh'n, feſt ſchauen dem Kaiſer ins Geſficht,
Wie es Soldatenregel, wie Disciplin es ſpricht.
Er ſteht nicht feſt und grade, es zittert Hand und Fuß,
Er reicht dem Gnadenſpender der Mutter Dankesgruß.
Und der hat voll Erſtaunen das Blättlein umgewandt,
Drauf ſie mit ſchweren Zügen ihr dankend Wort gebannt.
Ein zweites Brieflein reichet des Sohnes ſchwanke Hand,
Jn dem manch trautes Wörtchen an ihn gerichtet ſtand.
„Jch lag in bitt'rem Elend, der Tod war vor dem Thor,“
„Da gab der liebe König mir ſechzig Louisdor.“
„Wohl bin ich jetzt geborgen, doch was hilft mir das Gold,“
„Wenn ich nach ſoviel Jammer auch Dich verlieren ſollt
„Drei ſtarke liebe Söhne in einem einz'gen Jahr
„O Kind, das frißt am Herzen, das bleicht mein dunkles Haar.“
„Sag vielen Dank dem König, ich bete für ſein Glück.“
„O könnte er mir geben die Todten auch zurück!“
Der Kaiſer möchte ſprechen, doch ſprechen kann er nicht;
Aus ſeinem hellen Auge die heiße Zähre bricht.

Er kann ſich nicht mehr halten, die Zähre rinnt herab,
Und fällt auf's Blatt, der Kaiſer will ſchnell ſie ſtreifen ab.
Doch zieht der Andre eilig das Blatt ihm fort, und „Nein!“
Ruft er, „Die Thrän' iſt heilig, ſie ſoll mir's ewig ſeinl“
Da wandte ſich der Kaiſer, ihm blutete das Herz,
Und ſchmerzlich ſeufzend ſah er in Thränen himmelwärts.

Heil Deutſchland! Du gedeiheſt und blühſt gewißlich fort,
So lang Dich ſchirmt ein Kaiſer, ein Held nach Gottes Wort!

Hall, Tgbl.
Redaction, Druck und Verlag von L. Jurk.
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